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- über Herrn Beigeordneten Stein    gez. Stein 
- über Herrn Oberbürgermeister Buchhorn  gez. Buchhorn  
 
 
 
Einrichtung von Tempo 30 km/h auf der Wupperstraße zwischen den beiden 
Kreisverkehren in Rheindorf 
- Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und Freie Wähler 
in der Bezirksvertretung I vom 04.05.2012 
- Nr. 1632/2012 
 
 
Seit dem Umbau der Wupperstraße – zwischen den beiden neuen Kreisverkehren 
Solinger- und Felderstraße – wurde die Frage der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
auf diesem Streckenabschnitt mehrfach diskutiert. 
 
Ungeachtet des im Antrag vom 04.05.12 dargelegten Verkehrsunfalls auf der 
Wupperstraße ist die Unfallentwicklung auf der Wupperstraße nach eigenen Fest-
stellungen sowie nach Mitteilung der Polizei grundsätzlich als unauffällig zu bewer-
ten. Unfälle lassen sich allerdings nie gänzlich ausschließen und können sich auf der 
Wupperstraße sowie auch andernorts jederzeit ereignen. 
 
Festzustellen ist, dass die Wupperstraße von zahlreichen Fußgängern häufig an 
beliebigen Stellen überquert wird. Die jeweiligen Fußgängerüberwege direkt neben 
den beiden Kreisverkehren oder die vorhandene Überquerungshilfe in Höhe von 
„Radsport Mittelstädt“ werden, trotz der kurzen Distanzen, häufig nicht genutzt. 
 
Die in der Vergangenheit durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen auf der 
Wupperstraße haben immer wieder gezeigt, dass die vorgegebene 
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h beachtet wird. Die jüngsten Verkehrsmessungen 
im Januar 2012 belegen sogar, dass hier heute schon 84,1 % aller 
Verkehrsteilnehmer (Fahrtrichtung Pützdelle) bzw. 76,6 % (Gegenrichtung) nicht 
schneller als 39 km/h fahren. Weitere 15,0 % bzw. 21,7 % fahren langsamer als 50 
km/h. Lediglich 5 Fahrzeuge fuhren in Fahrtrichtung Pützdelle teilweise 60 km/h und 
79 km/h, ansonsten fuhr jedoch niemand schneller als 59 km/h. Angesichts der 
Tatsache, dass weit überwiegend ohnehin die beantragte Höchstgeschwindigkeit 
bereits zur Regel geworden ist, stellt sich generell die Frage nach der Notwendigkeit 
einer Temporeduzierung auf 30 km/h.  
 
Bei der Einführung einer Temporeduzierung ist immer auch zu bedenken, ob diese in 
der täglichen Alltagspraxis von den Verkehrsteilnehmern angenommen und beachtet 
wird. Dabei kommt es maßgeblich darauf an, ob für die Verkehrsteilnehmer der 
Grund für die Temporeduzierung angesichts der tatsächlichen Straßen- bzw. 



Verkehrsverhältnisse vor Ort plausibel nachvollziehbar ist, z. B. Straßenzustand, 
Straßenbreite, Sichtbeziehungen. Hier kann offensichtlich u. a. aufgrund der zu den 
vielen Geschäften querenden Fußgänger ohnehin häufig kaum schneller gefahren 
werden.  
 
Grundsätzlich kann von der innerorts geltenden Regelgeschwindigkeit von 50 km/h 
nur aufgrund besonderer Verhältnisse bzw. Gefahrenlagen abgewichen werden. 
Diese kann hier tagsüber aber durch genutzte Geschäfte, Wegebeziehungen zum 
Imbiss, Eiscafe etc., auch durch Kinder, angenommen werden.  
 
Dem Antrag auf Temporeduzierung kann daher seitens der Verwaltung entsprochen 
werden – jedoch mit einer zeitlichen Begrenzung (7 Uhr oder 8 Uhr bis 19 Uhr). 
Allerdings sollte die Regelung zunächst probeweise für die Dauer 1 Jahres eingeführt 
werden. In dieser Zeit wird die Verwaltung das Fahrverhalten der Autofahrer 
beobachten und nach Ablauf der Probezeit auswerten. Sollte sich die 
Temporeduzierung auf der Wupperstr. im o. g. Teilabschnitt im Rahmen des 
Erprobungszeitraums bewähren, wird die Regelung dauerhaft eingeführt bzw. 
beibehalten. In diesem Falle erfolgt eine entsprechende z. d. A.:-Ratsmitteilung. 
 
gez. Laufs 
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